
Got tes  Wortlebt. Durch Dich!': so lautet das Leitwort. Es sagt 
uns: Der Mensch wirk mit an Gottes Heilswerlc. Herzlich bit- 
ten wir die deutschen Bischöfe Sie deshalb: Helfen Sie - trotz 
und gerade angesichts der Erfahsungen in unserem Land - am 
Heiligen Abend und an Weihnachten durch großzügige Spen- 
den dabei, dass die Kirche in Lateinamerilca den vielen Notlei- 
denden helfen und ihre Aufgabe erfüllen lcann. 

Fulda, den 26. September 2002 
Für das Erzbistum Berlin: 

+ Georg Kardinal Sterzinslcy 
Erzbischof von B e r h  

DieserAufruf ist um Sonntag, dem 15. Dezember 2002, in allen 
Gottesdiensten, auch um Vovabend, zu verlesen. 

Nr. 164 Zum Vorgehen zum sexuellen Missbrauch 
Minderjähriger durch Geistliche im Bereich 
der Deutschen Bischofskonferenz 

Leitlinien mit Erläuterungen 

Einführung 

Der sexuelle Missbrauch von Kindem und Jugendlichen wird 
zunehmend in unserer gesamten Gesellschaft und auch in der 
Kirche offenkundig. Er zeigt eine tiefgehende G s e  an und ist 
für die Kirche eine Herausfordesung zu einer Reinigung aus dem 
Geist des Evangeliums. Daher sehen wir Bischöfe uns in die 
Verantwortung gemfen. 

Auch in Deutschland gibt es sexuellen Missbrauch Minderjäh- 
riger durch Geistliche. Diese Vergehen haben einen zerstöreri- 
schen Charakter gegenüber Kindem und Jugendlichen. Sie ver- 
letzen deren Würde und Integrität tief. Die Opfer werden in ihrer 
Entwicldung schwer geschädigt, bei ihnen und bei ihren Ange- 
hörigen wird großes Leid ausgelöst. Wenn ein Geistlicher sich 
an einem Kind oder Jugendlichen vergeht, verdunkelt er auch 
die chtistliche Botschaft und die Glaubwürdigkeit der Kirche 
und fügt der lurchlichen Gemeinschaft schweren Schaden zu. 
Sexueller Missbrauch Mindesjähsiger ist dasum nicht nur nach 
staatlichem Recht, sondern auch in der kirchlichen Rechtsord- 
nung eine Straftat. 

Sexueller Missbrauch Mindesjähsiger kann unterschiedliche 
Ursachen haben. Nicht jeder Fall ist auf eine pädophile oder 
ephebophile Neigung niiüclzufühsen. Eine Diagnose muss in 
jedem Fall differenziest erfolgen. Aus fehlenden Kenntnissen 
über die näheren Zusammenhänge sexuellen Missbrauchs Min- 
desjähriger wurde häufig unangemessen reagiert. Irn Blick auf 
die Opfer bedauern wir dies zutiefst. Heute steht fest, dass Pa- 
dophilie eine sexuelle Stösung ist, die von der Neigung her stnik- 
tusell nicht abänderbar ist und ephebophile Neigung als nur zum 
Teil veränderbar gilt. Die neuen Erkenntnisse helfen füs die 
Zulcunft, aber sie können die Vergangenheit nicht ungeschehen 
machen. Es ist uns Bischöfen als Verantwortliche füi. unsere 
Diözesen ein Anliegen, alles zu tun, um dem sexuellen Miss- 
brauch Minderjähriger stärker entgegen zu wirken und Wieder- 
holungstaten zu verhindern. Wir stellen zugleich fest, dass die 
alleimeisten Geistlichen vorbildlich ihren Dienst verrichten. 

Die folgenden Leitlinien, die von der Deutschen Bischofskon- 
ferenz in der Herbst-Vollversammlung 2002 verabschiedet wor- 
den sind, sollen eine einheitliche Vorgehensweise gewährleis- 
ten und in diözesaner Zuständigkeit umgesetzt werden. 

Leitlinien 
I. Zuständigkeit 

1. Der Diözesanbischof beauftragt eine Person, die den Vor- 
wurf sexuellen Missbrauchs Minderjähriger prüft. I 

Wer von sexuellem Missbrauch Kenntnis erhält, soll sich , 
an die beauftragte Person wenden. Alle kirchlichen Mitar- 
beiter sind vespflichtet, Fälle, die ihnen zur Kenntnis ge- 
bracht werden, weiterzuleiten. Der Beauftragte recherchiert 
den Sachverhalt und ist Kontaktperson für die staatlichen 
Strafverfolgungsbehörden. 

Ihm kann der Diözesanbischof einen Arbeitsstab aus Psy- 
chologen, Psychotherapeuten, Ärzten, Juristen, Theologen, 
Geistlichen und Laien, Männem und Frauen m Seite stel- 
len. Diözesanbischöfe können auch einen überdiözesanen 
Asbeitsstab einsichten. 

Die Zuständigkeit für die Piüfung von Fällen sexuellen 
Missbrauchs Mndesjähriger durch Ordensleute, die unter 
Gestellung in bischöflichem Auftrag tätig sind, liegt - un- 
beschadet der Verantwortung der Ordensobereren -bei der 
Diözese. In anderen Fällen bieten die Diözesen dem Or- 
densoberen Unterstützung an. 

2. Über die Zuständigkeit wird öffentlich informiert. 
Der Beauftragte wird im Amtsblatt der Diözese bekannt 
gemacht und die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis gesetzt. 

11. Prüfung und Beurteilung 

3. Jede Anzeige oder Verdachtsäußerung wird umgehend 
geprigt. 

Unmittelbar nach Kenntnisnahme eines Verdachts oder ei- 
nes Vergehens leitet der Beauftragte die Prüfung ein. 

Es fühst mit dem Verdächtigten ein Gespräch, zu dem er 
einen Juristen hinzuzieht. Über das Gespräch wird ein Pro- 
tokoll angefertigt, das von den Beteiligten zu unterzeich- 
nen ist. Mit dem (mutmaßlichen) Opfer bzw. seinen Erzie- 
hungsberechtigten wird umgehend Kontakt aufgenommen. 
Aufgsund der protokollierten Tatbestände wird beurteilt und 
festgestellt, wie den Betroffenen am besten zu helfen ist 
und weiter vorgegangen werden muss. 

Die Fürsorge der Kirche gilt zuerst dem Opfer. Dem Schutz 
des Opfers vor weiterem Missbrauch oder öffentlicher Preis- 
gabe von Infoimationen wird besondere Sorgfalt gewid- 
met. Auch dem Verdächtigten gegenüber bleibt die Pflicht 
zur Fürsorge. Er steht bis zum Eiweis des Gegenteils unter 
Unschuldsvemutung. Erweist sich der Verdacht als unbe- 
gründet, werden die notwendigen Schsitte unternommen, 
den guten Ruf der Person wiederherzustellen. 

4. Der Diözesanbischof wird sofort unterrichtet. 
Die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt - unbe- 
schadet der Einsetzung des Beauftragten - bestehen. Er wird 
unverzüglich nach Kenntnisnahme eines Verdachts oder 
eines Vergehens informiert. 

LU. Kirchliche Voruntersuchung 

5. Bei Erhärtung des Verdachts wird eine kirchenrechtliche 
Voruntersuchung eingeleitet. 
Erhärtet sich der Verdacht, wird eine kirchenrechtliche 
Voiuntersuchung gemäß C. 1717 CIC eingeleitet, Diese wird 
von einer geeigneten Person, die der Bischof bestimmt, 
durchgeführt. Je nach Sachlage wird entschieden, ob der 
Verdächtige füi. die Dauer der Voruntersuchung von sei- 



- - - - - 

nem Dienst freigestellt werden und sich von seinem Dienst- 
ort entfernt halten muss. Zur lurchlichen Voiuntersuchung 
sollen Fachleute aus den im I. 1. genannten Stab hinzuge- 
zogen und je nach den Bedingungen des Einzelfalls betei- 
ligt werden. 

6. Bestätigt die Voruntersuchung den Verdacht sexuellen 
Missbrauchs, wird der Apostolische Stuhl befasst. 

Gemäß dem Motuproprio über den Schutz der Heiligkeit 
der Sakramente (Sacramentorum sanctitatis tutela) vom 
30. April 2001 wird der Diözesanbischof nach Abschluss 
der Voruntersuchung diesen Fall dem Apostolischen StuW 
zuleiten. 

IV. Zusammenarbeit mit des staatlichen 
Strafverfolgungsbehörden 

In erwiesenen Fällen sexuellen Missbrauchs Minderjäh- 
riger wird dem Verdächtigen zur Selbstanzeige geraten 
und ggf das Gespräch mit der Staatsanwaltschaj? gesucht 
(vgl. 1 1 .). 

henviesenen Fällen sexuellen Missbrauchs Mindesjähri- 
ger wird dem Verdächtigen - falls nicht bereits eine An- 
zeige vorliegt oder Verjährung eingetreten ist - zur Selbst- 
anzeige geratenund je nach Sachlage die Staatsanwaltschaft 
informiert. Kontalctperson für die staatlichen Strafverfol- 
gungsbehörden ist der vom Bischof Beauftragte (vgl. Leit- 
linie I. 1.). Wenn die Staatsanwaltschaft bereits aufgrund 
einer Anzeige recherchiert, wird mit ihr Verbindung auf- 
genommen. 

Hilfen für Opfer und Täter 

Dem Opfer und Seinen Angehörigen werden menschliche, 
therapeutische undpastokale Hilfen angeboten. 
Der Beauftragte des Bischofs wird in einem persönlichen 
Gespräch mit dem Opfer und seinen Angehöligen auch im 
Namen des Bischofs tiefes Bedauern zum Ausdniclt brin- 
gen. In seinen weiteren Bemühungen wird er von fachlich 
ausgewiesenen Personen aus den Bereichen der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie sowie der Psychagogik unterstützt. Die 
Hilfsangebote sind individuell verschieden, j e nachdem, ob 
es sich um Kinder und Jugendliche oder um Erwachsene 
handelt, deren sexueller Missbrauch schon J&e zurück- 
liegt. Die Maßnahmen beziehen je nach Einzelfall auch die 
Familienangehörigen der Opfer (Eltern, Geschwister) mit 
ein. Finanzielle Unterstützung therapeutischer Maßnahmen 
ist im Einzelfall möglich. 

Der Täter hat sich einer therapeutischen Behandlung zu 
unterziehen. 
Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft eiweist sich 
Pädophilie als von der Neigung her strulcturell nicht abän- 
derbar und Ephebophilie als nur zum Teil veränderbare 
sexuelle Störung. Unbeschadet dieser Erkenntnis trägt eine 
differenzierte diagnostische Abldärung und fachkundige 
Therapie dazu bei, Wiederholungsfalle zu verhindern und 
dem Täter ein Leben ohne Ausübung seiner sexuellen Stö- 
rung zu ermöglichen. Eine Therapie wird in jedem Fall 
verlangt. 

Die Menschen im Umfeld werden bei der Verarbeitung der 
Situation unterstiitzt. 
Im Umfeld von Täter und Opfer werden Maßnahmen zur 
Übeswindung von Issitationen, Sprachlosigkeit und Trauer 
getroffen. Im Einzelfall wird, wenn nötig, ein Netzwerk an- 
geboten, das einer Isolation des Opfers und seiner Familie 
entgegenwirkt. 

VI. Kirchliche Strafmaßnahmen 

11. Bei erwiesenen Vergehen wird der Täter mit einer Kirchen- 
strafe belegt. 
Unabhängig von der zivilrechtlichen Verfolgung und Ahn- 
dung werden lurchenrechtliche Strafmaßnahmen eingelei- 
tet. Es ltönnen Sühnestrafen, die den Täter auf Dauer oder 
für eine bestimmte Zeit treffen, verhängt werden. Der ge- 
naue Umfang wird in einem Strafurteil durch das lurch- 
liche Gericht oder ein Strafdeluet, das die Glaubenslton- 
gregation bm.  der Diözesanbischof erlassen, festgelegt. In 
Einzelfällen wird eine Entlassung aus dem Klerilterstand 
notwendig sein. 

12. Nach Verbüßung seiner Strafe werden dem Täter keine 
Aufgaben mehr übertragen, die ihn in Verbindung mit Kin- 
dern und Jugendlichen bringen. 
Geistliche, die sich des sexuellen Missbrauchs Mindesjäh- 
riger schuldig gemacht haben, werden nach Verbüßung 
ihrer Strafe nicht mehr in Bereichen eingesetzt, die sie 
mit Kindein und Jugendlichen in Verbindung bringen. 

Es besteht eine dauerhafte Verpflichtung für den Täter, mit 
dem Beauftragten in der Diözese im Gespräch zu bleiben. 
Außerdem sind flankierende Maßnahmen für seine weite- 
res Lebensführung und Beschäftigung zu vereinbaren. Dazu 
gehört ständige Begleitung (geistliche Begleitung, thera- 
peutische Begleitung, Einbindung in ein Netzwerk). 

VII. Öffentlichkeit 

13. Ein angemessene Information der Oflentlichkeit wird 
gewährleistet. 
Die entsprechende Information der Öffentlichkeit wird 
durch eine speziell mit dieser Aufgabe betraute Person 
durchgeführt. 

Um zusätzlichen Schaden für die Opfer oder eine unge- 
rechtfertigte Disluirniniesung der Täter zu vermeiden, wird 
die Öffentlichkeitsarbeit sich um eine Ausbalancierung zwi- 
schen notwendiger Transparenz und dem Persönlichkeits- 
schutz bemühen. 

VIII. Prävention 

14. Die präventiven MaJnahmen in der Aus- und Fortbildung 
von Geistlichen werden verstärkt. 
Die Aus- und Fortbildung der Geistlichen thematisiert im 
Rahmen der allgemeinen Persönlichkeitsbildung die Aus- 
einandersetzung mit Fragen und Problemen der Sexualität, 
vermittelt Kenntnisse über Anzeichen sexuellen Fehlver- 
haltens und gibt Hilfen fiis den Umgang mit der eigenen 
Sexualität. 

Auch unterhalb der Schwelle strafrechtlicher Handlungen 
km es Verhaltensweisen im pastoralen oder erzieherischen 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen geben (z. B. Dis- 
tanzlosiglteit oder vertrauliche Berührungen), die zu mei- 
den sind. Wenn im Einzelfall Anlass zu der Sorge besteht, 
dass ein Verhalten auf pädophile Neigung hinweist, wird 
eine diagnostische Abldärung durchgeführt. 

Die für die Aus- und Foi-ibildung Verantwortlichen wer- 
den auf Personen zugehen, die ein auffalliges Verhalten 
zeigen, um persönliche Schwierigleiten in einem frühen 
Stadium thematisieren und Hilfen zur Bewältigung einlei- 
ten zu können. 

15. Versetzungen erfordern eine umfängliche Information. 
Für .den Fall einer Versetzung (unbeschadet Leitlinie 12) 
oder bei Verlegung des Wohnsitzes von Geistlichen, die 



sich des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger schuldig 
gemacht haben, wird der neue Dienstgeber oder kirchliche 
Obere, in dessen Bereich er sich künftig aufhält, über die 
besondere Problematik in Kenntnis gesetzt. 

IX. Entsprechendes Vorgehen bei anderen kirchlichen 
Wtarbeitern 

16. Bei Missbrauch durch andere Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beiter im kirchlichen Dienst wird entsprechend vorgegangen. 

chend vorgegangen. Personen, die sich sexuellen Miss- 
brauchs Minderjähriger schuldig machen oder gemacht 
haben, werden auch in der ehrenamtlichen Asbeit mit Kin- 
dem und Jugendlichen in Pfarsgemeinden oder lurchlichen 
Verbänden nicht geduldet. 

Die vorstehenden Leitlinien der Deutschen Bischofsltonferenz 
haben für das Erzbistum Berlin Geltung. Ausfühngsbestim- 
mungen hierzu werden zu einem späteren Zeitpunld erlassen. 

Gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im haupt- und ne- Berlin, den 12. November 2002 
benamtlichen kirchlichen Dienst, die sich sexuellen Miss- 
brauchs Mkdesjähriger schuldig machen, wird im Einldang + Georg Kardinal Sterzinslq 
mit den jeweiligen arbeitsrechtlichen Regelungen entspre- Erzbischof von Berlin 

Der Erzbischof von Berlin 

Nr. 165 Provinzkonferenz für die kirchlichen 5 4 Wahl und Amtszeit des Vorsitzenden 
Archive in der Kirchenprovinz Berlin 1. Der Vorsitzende der Provinzlonferenz beraumt für die Sit- 

zung seines vierten Arntsjahres die Wahl eines neuen Vor- 
Geschäftsordnung sitzenden an. Der zu Wählende muss Archivleiter sein. 

5 1 Provinzkonferenz 2. Die Wahl kann in offener oder auf Antrag hin in schriftli- 
1. ~i~ provinzlonferenz besteht aus den ~ s ~ h i ~ l ~ i t ~ ~ ~  der cher geheimer Foim durchgeführt werden. Wiedenvahl ist 

(Erz-) Diözesen Berlin, Dresden-Meißen und Görlitz sowie 
des Katholischen Militärbischofs und dem jeweiligen Vor- 3. Der Gewählte wird dem ~e t so~ol i t en  zur Berufung vorge- 
sitzenden der Bundesltonfesenz. Der Vorsitzende der Pro- schlagen. Der Vorgänger bleibt bis zur Berufung seines Nach- 
vinzlconferenz ist zugleich der Vertreter seines Bistums. folgers im Amt. 

2. Die Provinzkonferenz Berlin tagt in der Regel gemeinsam 
mit den Provinzkonferenzen Hamburg und Paderbom. 

5 2 Sitzungen der Provinzkonferenz 
1. Zu den Sitzungen der Provinzkonferenz lädt der Vorsitzen- 

de der Provinzlonferenz mit einer Frist von mindestens 
4 Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung ein. 

2. In jeder Sitzung werden Zeitpunlct und Ort der nächsten Sit- 
zung festgelegt. Der Vorsitzende ltann aus wichtigem Grun- 
de die Sitzung zu einem. anderen Tesmin und an einen ande- 
ren Ort einbesufen. 

5 Amtsführung des Vorsitzenden 
1. Des Vorsitzende der Provinzlconferenz legt die Tagesordnung 

der Sitzungen fest und bereitet diese inhaltlich vor. 
2. Die Konferenz kann zu ihren Sitzungen auch andere Kolle- 

gen aus dem lurchlichen Archivwesen einladen. Zu einzel- 
nen Punkten der Tagesordnung können Fachleute als Bera- 
ter herangezogen werden. 

6 Inkrafttreten 
Diese Geschäftsordnung bedarf der Genehmigung durch den 
Metropoliten. 

3. Der Vorsitzende leitet die Sitzung der Provinzkonferenz. 1st Vorstehende Geschäftsordnung wird am 18. Olaober 2002 ge- 
er verhindert, so nimmt dessen Vorgänger die Amtsgeschäf- nehmigt. 
te wahr. Ist auch der verhindert, leitet der Senior der Konfe- 
renz die Sitzung. Berlin, 18. Oktober 200 

4. Über die Sitzungen lässt der Vorsitzende ein Protokoll an- J.-N~.: ~ / ~ - 2 3  1812002 
fertigen, aus dem der Verlauf der Diskussion und die Be- Bkr + Georg Kardinal Steszinslq schlüsse ersichtlich sind. Erzbischof von Berlin 

5 3 Beschlussfassung 
1. Stimmberechtigt sind nur die in fj 1 Ziffer 1 genannten Mit- 

glieder. Der Vorsitzende hat nur eine Stimme. Ist ein Ver- 
tseter nicht Archivleiter, hat er sich durch schriftliche Voll- 
macht seiner Diözese zu legitimieren. 

2. Eine vorherige (schriftlich übermittelte) Stimmabgabe oder 
eine Übestsagung der Stimme auf ein anderes Mitglied der 
Provinzl~onferenz ist nicht zulässig. 

3. Der Vorsitzende kann in wichtigen Angelegenheiten, die 
keinen Aufschub bis zur nächsten Sitzung dulden, durch Ein- 
holung schriftlicher Voten bei den Stimmberechtigten eine 
Beschlussfassung herbeiführen. 

Siegel Christoph Kxlson 
notarius curiae 

Nr. 166 Kirchengesetz zur Neufassung des 
Kirchengesetzes über die Erhebung von 
Kirchensteuern 
(Kirchensteuerordnung - KiStO kath.) 

Der Erzbischof von Berlin hat nach Anhörung des Kirchensteu- 
erbeirates beschlossen, die Kischensteuerordnungen für das Land 
Berlin und die Gebietsanteile in den Ländem Brandenburg;, 

4. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit- Mecldenburg-Vorpommem und Sachsen-Anhalt zusammenzu-: 
zenden der Provinzlmferenz. führen und wie folgt neu zu fassen: 


